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Parlamentarischer Vorstoss. Antwort des Regierungsrates 

Vorstoss-Nr.: 168-2017 
Vorstossart: Interpellation 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2017.RRGR.447 

Eingereicht am: 07.07.2017 

Fraktionsvorstoss: Nein 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: Sancar (Bern, Grüne) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

Dringlichkeit verlangt: Ja 
Dringlichkeit gewährt: Nein 07.09.2017 

RRB-Nr.: 67/2018 vom 24. Januar 2018 
Direktion: Gesundheits- und Fürsorgedirektion  
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Ungewöhnliches und unprofessionelles Vorgehen der GEF bei KIP 2 

Nachdem der Regierungsrat das Kantonale Integrationsprogramm (KIP2) 2018-2021 am 3. April 
2017 in die Vernehmlassung geschickt hat und diese am 28. April abgeschlossen war, schickte 
die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) des Kantons Bern ein Schreiben vom 1. Juni 
2017 an die Informationsstelle für Ausländerinnen- und Ausländerfragen (isa). Im von der Vor-
steherin des Sozialamtes unterschriebenen Brief wird mitgeteilt, dass die frühe Sprachförderung 
ab 2020 neu ausgerichtet werde und dass ab sofort keine neuen Angebote der frühen Sprach-
förderung oder der Ausbau von solchen bestehenden Angeboten unterstützt würden. Die bisher 
finanzierten Angebote können auf entsprechende Gesuche hin mit einer Fortführung der finanzi-
ellen Unterstützung im bisherigen Umfang bis Ende der Übergangsfrist zur Einführung der Be-
treuungsgutscheine rechnen. Dies wird voraussichtlich am 1. Januar 2020 erfolgen. Offenbar 
möchte der Regierungsrat die frühe Sprachförderung zukünftig mit einem Betreuungsgutschein-
system in den Kindertagesstätten im Umfang von mindestens vier halben Tagen auch für Kinder 
mit Sprachförderungsbedarf flächendeckend einführen. Im Text des KIP 2, der zuvor in die Kon-
sultation geschickt wurde, war von dieser Neuausrichtung noch keine Rede. Man konnte davon 
ausgehen, dass sich an der bisherigen Ausrichtung in der frühen Förderung in den nächsten 4 
Jahren nichts ändern wird.  

Dieses Vorgehen der Gesundheits- und Fürsorgedirektion ist ungewöhnlich und unprofessionell, 
weil sie eine Änderung im KIP 2 vornimmt, ohne diese in die Vernehmlassung geschickt zu ha-
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ben, sondern diese Änderung nachträglich, d. h. kurz nach Abschluss des Vernehmlassungsver-
fahrens, lediglich in einem Schreiben an die Adresse der Betroffenen mitteilt. Die betroffenen 
Organisationen, aber auch alle anderen zur Konsultation Eingeladenen, konnten somit zum In-
halt und zu den Begründungen und Erklärungen der GEF zur früheren Sprachförderung gar nicht 
Stellung nehmen. Dieses Vorgehen macht eine Vernehmlassung unbedeutend und führt zu 
Missmut und Vertrauensverlust in die Politik und in die Verwaltung. Ein solches Vorgehen grenzt 
an Willkür und verletzt unsere demokratischen Abläufe massiv. 

Der Regierungsrat wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Welche Funktion und Stellenwert haben Vernehmlassungen/Konsultationen für den Regie-
rungsgrat in demokratischen Abläufen? 

2. Wie erklärt der Regierungsrat das Vorgehen der GEF in der Sache KIP 2, d. h. dass nach 
Abschluss der Vernehmlassung der dienstleistungserbringenden Organisation eine wichtige 
Änderung (frühere Sprachförderung) erst nachträglich und lediglich mit einem Schreiben 
mitgeteilt wird – das Angebot der Organisation werde aufgehoben oder durch ein anderes 
Angebot ersetzt – ohne die betroffene Organisation um ihre Meinung zu bitten und deren 
fachliche Einschätzung der Änderung in Erfahrung zu bringen? 

3. Entspricht dieses Vorgehen unseren demokratischen Prozessen? 

4. Wie schätzt der Regierungsrat ein, inwiefern das oben erwähnte Vorgehen das Vertrauen 
der Partnerorganisationen und der Bevölkerung in die Politik und Verwaltung beeinflusst? 

Begründung der Dringlichkeit: Die GEF hat nach Abschluss der Vernehmlassung des Kantonalen Integra-
tionsprogramms (KIP 2) mit einem ungewöhnlichen und unprofessionellen Vorgehen bei der Partnerorga-
nisation Verunsicherung ausgelöst. Mit einem Schreiben, erst nach Abschluss der Vernehmlassung, griff 
die GEF neu das Thema frühe Sprachförderung bzw. die Aufhebung der bestehenden Form auf. Dieses 
Vorgehen braucht dringliche Klärung, um den Vertrauensverlust der Partnerorganisationen und der Bevöl-
kerung zu minimieren. 

Antwort des Regierungsrates 

Zu Frage 1: 
Vernehmlassungsverfahren und Konsultationen tragen dazu bei, dass aus politischen Prozessen 
breit abgestützte und fachlich sinnvolle Lösungen hervorgehen. Die von der Vorlage betroffenen 
Akteure und interessierten Kreise (z.B. politische Parteien und Verbände) sollen sich angemes-
sen einbringen können. Der Regierungsrat misst Vernehmlassungsverfahren und Konsultationen 
zu Vorhaben von grosser Tragweite in demokratischen Abläufen einen hohen Stellenwert bei. 
 
Zu Frage 2: 
Die geplante Neuausrichtung der frühen Sprachförderung hat sich als Chance im Rahmen des 
Projektes zur Einführung von Betreuungsgutscheinen eröffnet. Da zu Beginn dieses Projektes 
noch keine Schnittstelle zum Kantonalen Integrationsprogramm 2018 - 2021 (KIP 2) bestand, 
waren die Zeitpläne dieser beiden komplexen Vorhaben nicht aufeinander abgestimmt. Die 
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Grobkonzeption des Betreuungsgutscheinsystems lag erst nach Abschluss des Vernehmlas-
sungsverfahrens zum KIP 2 vor, weshalb die betroffenen Institutionen nicht in diesem Rahmen 
über die geplante Neuausrichtung orientiert werden konnten. Da das Fördergefäss „frühe 
Sprachförderung“ lediglich zu rund 15% aus dem KIP gespeist wird und damit als Massnahme 
nicht im Vordergrund des KIP steht, wurde auf einen allgemeinen Nachtrag zum Konsultations-
verfahren verzichtet. Die betroffenen Institutionen wurden stattdessen zum schnellstmöglichen 
Zeitpunkt direkt informiert. Der Regierungsrat bedauert, dass sich die betroffenen Institutionen in 
diesem Ausnahmefall deshalb nicht im üblichen Sinn einbringen konnten. 
 
Zu Frage 3: 
Es ist eine Vorgabe des Staatssekretariats für Migration (SEM), dass die betroffenen Akteure 
(namentlich Städte und Gemeinden) durch die Kantone bei der Erarbeitung der Kantonalen In-
tegrationsprogramme einbezogen werden müssen. Zur Form dieses Einbezuges macht das SEM 
jedoch keine Vorgaben. Gesetzlich vorgeschrieben ist die Durchführung einer Vernehmlassung 
in diesem Fall nicht. Um den demokratischen Prozessen gerecht zu werden, begrüsst der Regie-
rungsrat aber grundsätzlich die Konsultation der relevanten Kreise bei Vorhaben von grosser 
Tragweite, auch wenn dies gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. 
 
Zu Frage 4: 
Wie oben dargelegt, ist es nicht der Regelfall, dass betroffene Institutionen nicht rechtzeitig ein-
bezogen werden. Es war nicht die Absicht, demokratische Gepflogenheiten zu verletzen, deren 
Einhaltung der Regierungsrat grundsätzlich als sehr wichtig erachtet. Das Vertrauen der Partner-
organisationen und der Bevölkerung in Politik und Verwaltung wird deshalb nicht grundsätzlich 
erschüttert. Zur Einführung des Betreuungsgutscheinsystems ist zudem im Frühling 2018 ein 
Konsultationsverfahren geplant. In diesem Rahmen werden auch Rückmeldungen zur darin ent-
haltenen Neuausrichtung der frühen Sprachförderung möglich sein. 
 
Verteiler 
 Grosser Rat 


